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Letzter Termin

Montag, 15. November
Einzelhändler: Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen
müssen die im Oktober mit Ausstellung eines Kassa- oder Steuer-
belegs erzielten Umsätze gesammelt in das MwSt.-Buch eintragen.

Dienstag, 16. November
Steuereinbehalt: Die im Oktober vom Steuervertreter einbehalte-
ne Einkommensteuer (Irpef) muss mit elektronischem Überwei-
sungsauftrag F24 überwiesen werden. Die Steuervertreter müssen
auch den Aufschlag auf die Einkommensteuer zugunsten des
Landes und einiger Gemeinden überweisen.
Nisf/Inps-Beiträge: Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten und
die freien Mitarbeiter die NISF/INPS-Beiträge für den Monat Okto-
ber mit Vordruck F24 elektronisch überweisen.
Kondominien: Kondominien müssen vom Entgelt für Werkverträ-
ge einen Steuereinbehalt von 4% tätigen. Bis heute ist die im Monat
Oktober einbehaltene Steuer zu überweisen.
Mehrwertsteuer: Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwert-
steuer abrechnen, müssen die für den Monat Oktober geschuldete
Steuer berechnen und auf elektronischem Weg überweisen. Steu-
erpflichtige, die jedes Quartal die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen die für das 3. Quartal (Juli, August, September) geschuldete
Steuer berechnen und auf elektronischem Weg überweisen.

TERMINKALENDER

Sanierung
Die Sanierung meiner Woh-
nung kostet ca. 55.000 Euro.
Ist die Meldung, dass die Ar-
beiten 51.645,69 Euro über-
schreiten, an das Steueramt,
noch notwendig, da der Steu-
erbonus lediglich auf den
Höchstbetrag von 48.000 Eu-
ro berechnet werden kann?
Falls ich diese Meldung nicht
verschicke, verliere ich dann
die Begünstigung?
Um die Steuerbegünstigung
von 36 Prozent nutzen zu kön-
nen, muss gemäß Minis-teri-
aldekret Nr. 41/98, eine Bestä-
tigung des Freiberuflers (Ar-
chitekt, Geometer usw.), der
die Arbeiten durchgeführt hat,
an die Steuerbehörde in Pes-
cara geschickt werden, falls
die Kosten der Sanierung
51.645,69 Euro überschreiten.
Wird diese Bestätigung nicht
versandt, verliert man das An-
recht auf den Steuerbonus. Ab
dem Jahr 2003 wurde der
Höchstbetrag der Arbeitskos-
ten für die Begünstigung von
36 Prozent jedoch von
77.468,53 auf 48.000 Euro her-
abgesetzt. Dieser Betrag liegt
seitdem nun unterhalb der
Schwelle, ab der die Verpflich-
tung besteht, eine Überschrei-
tung zu melden.
Das Rundschreiben der Fi-
nanzverwaltung Nr. 21/E vom
23.4.2010 hat nun klargestellt,
dass die Verpflichtung zur
Versendung der Bestätigung
der Überschreitung von
51.645,69 Euro überholt sei,
da der Höchstbetrag der steu-
erlich anekannten Ausgaben
mit 48.000 Euro unter dem
oben genannten Limit liegt.
Somit verlieren Sie den Steu-
erbonus von 36 Prozent nicht,
wenn die Schwelle von
51.645,69 Euro überschritten
wird und dies nicht mehr ge-
meldet wird.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an do-
lomiten.wirtschaft@athesia.it.
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Kleine zahlen keine Irap
URTEIL: Kassationsgericht erweitert Befreiung von der Wertschöpfungssteuer

Freiberufler und Kleinstunter-
nehmen, mit nur einem Min-

destmaß an organisatorischen
Voraussetzungen, die keine Mit-
arbeiter beschäftigen, sind von
der Wertschöpfungssteuer (Irap)
befreit. Das hat der Kassations-
gerichtshof erneut in drei Urtei-
len bestätigt.

Die Wertschöpfungssteuer
wurde 1997 eingeführt. Sie zählt
zu den wichtigsten Steuerein-
nahmen der Regionen, die diese
Mittel hauptsächlich für den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst
verwenden. In Südtirol steht die
Wertschöpfungssteuer dem
Land zu. Sie wird vor allem von
Unternehmen und Freiberuflern
bezahlt und trifft im Wesentli-
chen die Löhne, die Zinsauf-
wendungen und Gewinne. Der
Irap-Steuersatz beträgt 3,4 Pro-
zent. Nur für die Banken soll der
Steuersatz auf 3,9 Prozent ange-
hoben werden.

Gegen die Wertschöpfungs-
steuer hat es immer wieder Pro-
teste der Unternehmerverbände
gegeben, da sie nicht nur von
Unternehmen mit Gewinnen
gezahlt werden muss, sondern
auch von jenen, die im betref-
fenden Jahr einen Verlust erlit-
ten haben. Doch die Klagen
beim Verfassungsgerichtshof
und beim Europäischen Ge-
richtshof in Luxemburg sind er-
folglos geblieben.

Es gibt jedoch Versprechun-
gen der Regierung Berlusconi,
dass die Steuer mit dem Steuer-
föderalismus abgeschafft wer-
den soll. Die kürzlich verab-
schiedete Ermächtigungsver-
ordnung sieht jedenfalls ab 2014
eine solche Möglichkeit für die
Regionen vor.

Für viele Steuerpflichtige sind
hingegen die kürzlich ergange-
nen Urteile des Kassationsge-
richtshofs interessant, die erneut
die Irap-Befreiung für kleine
Freiberufler und Kleinstunter-
nehmen betreffen. Für die Frei-
berufler wurde wiederum bestä-

tigt, dass sie keine Irap zahlen
müssen, wenn die von ihnen
verwendeten Geräte und Ein-
richtungen das für die Berufs-
ausübung notwendige Mindest-
maß nicht übersteigen. Zudem
ist nur die gelegentliche Mitar-
beit anderer Personen erlaubt.
Der Freiberufler ist also nur
dann von der Wertschöpfungs-
steuer befreit, wenn er keine An-
gestellten oder freie Mitarbeiter
dauerhaft beschäftigt. Denn die
Voraussetzung für diese Steuer
ist ein Mindestmaß an organisa-
torischem Aufwand. Aus dem
gleichen Grund sind zum Bei-
spiel Anlagevermittler (promo-
tori finanziari), Handelsvertre-
ter, Wanderhändler und Hand-
werker von der Irap-Besteue-
rung ausgenommen. Gleiches
gilt für Schauspieler, Schriftstel-
ler und Regisseure sowie für vie-
le junge Freiberufler, die als
Praktikanten in einem Büro ei-
nes anderen Freiberuflers mitar-
beiten. Die Höhe der Einkünfte
aus freiberuflichen oder unter-
nehmerischen Tätigkeiten ist
dabei nicht entscheidend, ob die
Befreiung von der Wertschöp-
fungssteuer zusteht oder nicht.
Unternehmen, die als Gesell-
schaft geführt werden, unterlie-
gen hingegen stets der Wert-
schöpfungssteuer.

ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Beiträge für
Motorrad-Kauf

Beim Kauf eines neuen Mo-
torrades mit einem Hub-

raum von bis zu 400 Qubikzenti-
metern gibt es ab 3. November
wieder eine staatliche Begünsti-
gung von zehn Prozent des Kauf-
preises. Die Begünstigung ist je-
doch auf den Höchstbetrag von
700 Euro begrenzt, was einem
Kaufpreis von 7000 Euro ent-
spricht. Dazu muss gleichzeitig
ein altes Motorrad (Abgasnorm
Euro 0 oder Euro 1) verschrottet
werden. Um die Begünstigung
nutzen zu können, braucht man
sich nur an einen Verkäufer
wenden, der sich beim Ministe-
rium für Wirtschaftsentwicklung
über Internet registriert hat. Der
Verkäufer wird dann beim Mi-
nisterium den Beitrag für den
Kunden vormerken. Diese Pro-
zedur ist erforderlich, weil bis
zum Jahresende nur 110 Millio-
nen Euro für diesen Zweck zur
Verfügung stehen. (abk) W

Auch freiberufliche Schauspieler
sind von der Wertschöpfungssteu-
er Irap befreit. Bavaria Film


